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Hinweis
Die vollständigen Literaturangaben und De-
tailreferenzen können in der neuen S3-Leitlinie
Schizophrenie inMAGICappoderaufderHome-
page der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichenMedizinischen Fachgesellschaften
eingesehenwerden.

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

Die S3-Leitlinie Schizophrenie (living)
2025 bringt grundlegende Änderun-
gen: vollständige Integration in der von
der AWMF empfohlenen, webbasierten
Plattform zur Entwicklung, Aktualisie-
rung und Veröffentlichung von medizi-
nischen Leitlinien MAGICapp („Making
GRADE the Irresistible Choice authoring
and publication platform“), konsequen-
te Anwendung der GRADE-Methodik
und jährliche Aktualisierung. Vier neue
Empfehlungen wurden aufgenommen,
zentrale Kapitel – vor allem Pharmako-
therapie, Psychotherapie und Neben-
wirkungsmanagement – überarbeitet.
Der Beitrag erläutert kurz die methodi-
schen Hintergründe und Evidenzbasis
und diskutiert mögliche Folgen für die
Versorgung.

Hintergrund

Die Schizophrenie-Leitlinie war 2006
(zweite Version) die erste DGPPN-Leit-
linie auf S3-Niveau und liegt seit dem
15.10.2025 in ihrer 4. Version vor. Vor-
ausgegangen war ein umfassender Re-
visionsprozess der 2019er-Leitlinie unter
Einbezug der bis zum 13.06.2025 publi-
zierten Literatur sowie die Überführung
in ein Evidence Ecosystem und den Status
einer jährlich zu aktualisierenden Living
Guideline. Die DGPPN-S3-Leitlinie De-
menzen hat eine ähnliche Entwicklung
durchlaufen [2], während die Schizophre-
nie-Leitlinie im G-BA-Innovationsfonds-
Projekt SISYPHOS [3] vollständig in ein
digitales Evidence Ecosystem integriert
wurde.

Diese Übersicht stellt das Konzept der
Living Guidelines und das Evidence Eco-
system MAGICapp vor und fasst die zen-
tralen Neuerungen der Leitlinie Schizo-
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phrenie zusammen. Zudem werden Hin-
tergründe veränderter Empfehlungsgrade
erläutert. Die Leitliniengruppe hat – mit
Ausnahmeeinzelner Empfehlungenzur re-
petitivenTranskraniellenMagnetstimulati-
on (rTMS) – alle Empfehlungen der Version
von 2019 überprüft und neu konsentiert.
Insgesamt wurden vier neue Empfehlun-
gen verabschiedet, zwölf Empfehlungen
und vier Statements gestrichen. Die ergän-
zenden Texte zur Off-Label-Anwendung
wurden erweitert, um praktische Orientie-
rung im klinischen Alltag zu geben. Alle
EmpfehlungenwurdenhinsichtlichOff-La-
bel-Gebrauch geprüft und entsprechend
gekennzeichnet. Diese Publikation basiert
auf der neuen S3-Leitlinie Schizophrenie
(living); erforderliche Inhalte wurden un-
verändert übernommen.

Methodische Neuerungen in der
S3-Leitlinie Schizophrenie

Die wesentlichen methodischen Neuerun-
gen umfassen:
– die Überführung der Leitlinie in das

Evidence Ecosystem MAGICapp,
– die Etablierung einer jährlich aktuali-

sierten Living Guideline,
– die Nutzung der GRADE(Grading of

Recommendations, Assessment, De-
velopment and Evaluation)-Methodik,

– einen strengeren Umgang mit Interes-
senskonflikten.

Die digitale Plattform MAGICapp wird
im AWMF-Regelwerk zur strukturierten
Verwaltung und Verbreitung von Living
Guidelines empfohlen. MAGICapp, ge-
gründet von Per Olav Vandvik, Linn Brandt,
Gordon Guyatt und Thomas Agoritsas, ba-
siertvollständigaufGRADEundermöglicht
dahereinekonsistenteEvidenzbewertung.
GRADE bewertet die verfügbare Evidenz
aus einer Outcomeperspektive und beur-
teilt die Gesamtheit der Evidenz („body of
evidence“) für jeden relevanten Endpunkt
[1].

Als nächster Schritt wird ein flexibles
„Evidence-to-decision“-Framework ge-
nutzt, das Kriterien wie Relevanz der
Fragestellung, Evidenzqualität, Nutzen-
Risiko-Verhältnis, Werte und Präferenzen,
Ressourcenverbrauch, Umsetzbarkeit so-
wie mögliche Ungleichheiten im Gesund-
heitswesen berücksichtigt [1]. MAGICapp

Zusammenfassung

Hintergrund: Am 15.10.2025 erschien die neue S3-Leitlinie Schizophrenie (living). Sie
wurde erstmals vollständig in das Evidence Ecosystem MAGICapp überführt und wird
künftig jährlich aktualisiert.
Fragestellung: Diese narrative Übersichtsarbeit fasst zentrale Neuerungen der Leitlinie
2025 zusammen und erläutert deren Hintergründe.
Material und Methoden: Neue und überarbeitete Empfehlungen sowie Hintergrund-
texte aus MAGICapp wurden extrahiert und zusammengeführt.
Ergebnisse und Diskussion: Die Leitlinie ist die erste Leitlinie der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
(DGPPN), die vollständig in MAGICapp integriert wurde und als Living Guideline
erscheint. Zentrale Änderungen betreffen die Abschwächung der bisherigen
antipsychotischen Monotherapieempfehlung, eine deutliche Erweiterung und
Präzisierung des Nebenwirkungs- und Sicherheitsmonitorings sowie die Aufwertung
evidenzbasierter psychotherapeutischer Verfahren, darunter u. a. das metakognitive
Training und die systemische Therapie. Zudem wurden vier neue Empfehlungen
verabschiedet (digitale/technikgestützte Interventionen, achtsamkeitsbasierte
Verfahren, Acceptance and Commitment Therapy [ACT], traumafokussierte Therapie
der posttraumatischen Belastungsstörung [PTBS]) und zwölf gestrichen. Alle Kapitel
wurden umfassend überarbeitet.

Schlüsselwörter
Evidence Ecosystem · GRADE · Living Guideline · EvidenzbasierteMedizin · AWMF

bietet hierzu eine optische Aufbereitung
der Evidenz und des Frameworks. Li-
teraturangaben können direkt verlinkt
werden, zudem lassen sich praktische
Hinweise zu einzelnen Empfehlungen in-
tegrieren. Empfehlungen verschiedener
Leitlinien können verknüpft und Emp-
fehlungsart, -stärke und Aktualisierungs-
stand übersichtlich dargestellt werden.
Eine Kommentarfunktion ermöglicht kon-
tinuierliche öffentliche Konsultation.

Da sich viele Funktionen erst im digita-
len Format erschließen, empfehlen die Au-
torinnenundAutorendieNutzungderMA-
GICapp-Version der Leitlinie. Eine weitere
methodische Neuerung betrifft – zusätz-
lich zu den üblichen AWMF-Regeln – die
vollständige Stimmenthaltungder gesam-
ten Schizophrenie-Living-Guideline-Grup-
pe (Steuerungs- und Expertengruppe) bei
allen Konsentierungen, unabhängig von
individuellen Interessenskonflikten.

Die vier De-novo-Empfehlungen

ImRahmenderBedarfsanalysewurdenvor
der Revision vier Themenbereiche identi-
fiziert, in denen neue Empfehlungen er-
forderlich waren. Grundlage waren neue
Evidenz oder klinischer Bedarf. Folgende
vier Empfehlungen wurden erarbeitet und
verabschiedet:

– Empfehlung 63 (schwache Empfeh-
lung): „Menschen mit einer Schi-
zophrenie sollten therapeutisch-
begleitete validierte digitale oder
technik-gestützte Interventionen (wie
AVATAR-Therapie zurBehandlung von
auditiven verbalen Halluzinationen
(Stimmenhören)) zur Verbesserung
der Symptomatik oder Rückfallprä-
vention als Teil eines multimodalen
Gesamttherapiekonzeptes angebo-
tenwerden“ (92% Konsens).

– Empfehlung 77 (starke Empfehlung):
„Menschen mit einer Schizophrenie
soll zur Reduktion der Positivsym-
ptomatik eine achtsamkeitsbasierte
Therapie angeboten werden“ (97%
starker Konsens).

– Empfehlung 79 (konsentierte Empfeh-
lung): „Menschen mit einer Schizo-
phrenie kann eine Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) angebo-
tenwerden“ (96% starker Konsens).

– Empfehlung 82 (schwache Empfeh-
lung): „Menschen mit einer Schizo-
phrenie und einer komorbiden PTBS
sollte eine trauma-fokussierte Psycho-
therapie (Prolonged Exposure oder
EMDR) zur Reduktion der PTBS Sym-
ptomatik angeboten werden“ (100%
starker Konsens).
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– Leitlinie (Langversion und Kurzversion)
sowie Methodenreport sind hier abrufbar:
https://register.awmf.org/de/leitlinien/
detail/038-009

– Leitlinie in der MAGICapp ist hier abrufbar:
https://app.magicapp.org/#/guideline/
jlYvkL

– Veröffentlichungsdatum: 15.10.2025,
gültig bis: 30.06.2026

– Nächste Living-Leitlinienkonferenz zur
Aktualisierung 2026 findet am 08.05.2026
statt

Neuerungen im Kapitel
Pharmakotherapie

Die antipsychotische Pharmakotherapie
bildet gemeinsam mit der Psychotherapie
eine zentrale Säule der Behandlung. Zwei
Aspekte wurden grundlegend verändert:
Zum einen wurde das seit 2006 be-
stehende Monotherapie-Diktum vor dem
Hintergrundneuer Evidenz abgeschwächt,
zum anderen das Nebenwirkungskapitel
deutlich erweitert (u. a. Management von
Gewichtszunahme, Clozapin-assoziierter
Myokarditis, neue Vorgaben zum Neutro-
philenmonitoring, Pneumonien).

Die frühere starke Empfehlung zur
antipsychotischen Monotherapie (Emp-
fehlung 31) wurde von A auf B herab-
gestuft. Die ursprüngliche Empfehlung
beruhte vor allem auf Zulassungsstudien,
die nahezu ausschließlich Monotherapien
untersuchten. Die neue Bewertung be-
rücksichtigt sowohl die klinische Praxis als
auch aktuelle Registerdaten, die Vorteile
kombinierter antipsychotischer Behand-
lungen ohne erhöhte Komplikationsraten
zeigen. Randomisierte Studien zu allen
relevanten Kombinationsmöglichkeiten
wären praktisch nicht durchführbar; Re-
gisterdaten bieten daher die nötigen
Fallzahlen. Vor diesem Hintergrund wurde
die Empfehlung zur Monotherapie abge-
schwächt. Betont wurde die Bedeutung,
die verschiedenen Nebenwirkungen der
antipsychotischen Therapie zu überwa-
chen und auf solche zu reagieren.

Parallel wurden die Clozapin-Empfeh-
lungen (44a–c) überarbeitet. Clozapin soll
weiterhin als Monotherapie bei Therapie-
resistenz eingesetzt werden (starke Emp-
fehlung). Ist Clozapin nicht möglich, nicht
verträglich oder nicht gewünscht, kann

eine Kombination aus maximal zwei An-
tipsychotika angeboten werden.

Weitere Neuerungen im Kapitel Phar-
makotherapie:
– Die Bedeutung des therapeutischen

Drug-Monitorings (TDM) bei Clozapin
wurde gestärkt; der Empfehlungsgrad
wurde von B auf A angehoben.

– Cariprazin wurde zur Behandlung
der Negativsymptomatik ergänzt,
Olanzapin gestrichen.

– Im Nebenwirkungsmanagement wur-
den die Hintergrundtexte umfassend
überarbeitet. Die Schwelle für eine
therapeutische Reaktion auf Gewichts-
zunahme wurde von 7% auf 3%
gesenkt (Empfehlung 53).

– Die Empfehlung zur Off-Label-Gabe
von Metformin bei >3% Gewichtszu-
nahme wurde nach GRADE-Bewertung
als starke Empfehlung beibehalten. To-
piramat wurde aufgrund schwächerer
Evidenz und eines Rote-Hand-Briefs
gestrichen.

– Eine präventive Metformin-Gabe,
international in bestimmten Konstel-
lationen und bei Anwendung von
Clozapin oder Olanzapin stets empfoh-
len, wurde in Deutschland aufgrund
rechtlicher Rahmenbedingungen
(keine präventive Off-Label-Behand-
lung) nicht übernommen; vor diesem
Hintergrund wurde die 3-%-Grenze
festgelegt.

– Glucagon-like Peptide-1(GLP-1)-Re-
zeptoragonisten wurden diskutiert;
wegen noch fehlender Evidenz (für
Ende 2025 sind mehrere Publikatio-
nen hier zu erwarten) und fehlender
Erstattungsmöglichkeiten zulasten
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung in dieser Indikation wird eine
Entscheidung auf zukünftige Zyklen
verschoben.

– Neue Vorgaben zur Clozapin-Überwa-
chung (u. a. aktualisiertes Blutbildmo-
nitoring, Myokarditisempfehlungen)
wurden ergänzt. Das Nebenwirkungs-
kapitel wurde um weitere Inhalte wie
Prolaktinerhöhung und Pneumonie
erweitert.

Neuerungen im Kapitel
Psychotherapie

Alle oben dargestellten De-novo-Empfeh-
lungen sind dem Kapitel Psychotherapie
zuzuordnen. Weitere Änderungen führten
überwiegend zu einer Aufwertung oder
Differenzierung von Empfehlungsgraden;
nur in einem Bereich wurde der Grad re-
duziert.
– Psychoedukation: Die seit 2006 hoch

bewertete Empfehlung wurde neu
bewertet und zweigeteilt. Psychoedu-
kation unter Einbeziehung von An-
gehörigen (57a) weist eine stärkere
Evidenz auf als die bifokale Psychoedu-
kation (57b). Beide Formen bleiben klar
empfohlen und wichtige Bestandteile
der Behandlung; lediglich die Empfeh-
lungsgrade wurden differenziert.

– Metakognitives Training: Der Emp-
fehlungsgrad wurde aufgrund neuer
Evidenz von B auf A angehoben (Emp-
fehlung 64).

– Systemische Therapie: 2019 noch mit
dem niedrigsten Empfehlungsgrad
bewertet, wurde die Evidenz neu ge-
prüft, um Inkonsistenzen zu anderen
Empfehlungen und zu früheren Be-
wertungen aufzulösen. Unter Einbezug
aktueller Analysen wurde der Empfeh-
lungsgrad der systemischen Therapie
(67) von 0 auf B erhöht.

– Kognitive Remediation: Die Empfeh-
lungen 73 und 74 wurden inhaltlich
konkretisiert; der Empfehlungsgrad A
bleibt bestehen.

Neuerungen in den psychosozialen
Therapien

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
neuen S3-Leitlinie Schizophrenie lag die
S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei
schwerenpsychischen Erkrankungennoch
nicht vor; beide Leitliniengruppen stimm-
ten sich jedoch ab, um Widersprüche zu
vermeiden. Auf Basis neuer Evidenz wur-
de der Empfehlungsgrad zur Ergotherapie
(76) von 0 auf B angehoben. Der Empfeh-
lungsgrad für Bewegungsinterventionen
(80) wurde von B auf A (starke Empfeh-
lung) erhöht.
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Neuerungen im Bereich Kinder-
und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie

In diesem Kapitel wurden keine neuen Evi-
denzen identifiziert, jedoch die vorhande-
ne Evidenz neu bewertet. Grundlage war
eine Bedarfsanalyse aus Sicht der Kinder-
und Jugendpsychiatrie und -psychothera-
pie. Die Darstellung der verfügbaren Anti-
psychotika („on-label“) sowie der Präpara-
te mit Wirksamkeitsnachweis in dieser Po-
pulation („off-label“) wurde überprüft und
die Listen entsprechend überarbeitet. Zu-
dem wurde die Clozapin-Empfehlung an
die für Erwachsene angeglichen, sodass
der Empfehlungsgrad für Menschen unter
18 Jahren (114) von B auf A angehoben
wurde.

Neuerungen im Bereich erhöhtes
Psychoserisiko

Im Jahr 2019 enthielt die Leitlinie noch
eine Empfehlung zur Behandlung von
Menschen mit erhöhtem Psychoserisiko.
Diese wurde nun in drei Empfehlungen
(128a–c) aufgeteilt, und der Empfehlungs-
grad für eine Kognitive Verhaltenstherapie
(KVT) zur Reduktion oder Verzögerung
eines Übergangs in eine Schizophrenie
wurde von A auf B abgesenkt. Hintergrund
ist eine veränderte Evidenzlage: Während
frühere paarweise Metaanalysen positive
Effekte zeigten, fand eine aktuelle Netz-
werkmetaanalyse keinen signifikanten
Zusatznutzen. Die Leitliniengruppe dis-
kutierte methodische Limitationen dieser
Analyse, darunter geringe Studienzahl,
geringe Power und breite Konfidenzin-
tervalle bei großer Heterogenität. Da in
diesem klinischen Stadium zudem weni-
ge therapeutische Alternativen bestehen,
wurde die Empfehlung beibehalten, je-
doch im Grad abgeschwächt.

Die Empfehlungen wurden wie folgt
formuliert (alle mit 100% starkem Kon-
sens):
– 128a:Menschenmit erhöhtem Psycho-

serisiko sollte eine KVT zur Reduktion
oder Verzögerung eines Übergangs in
eine Psychose angeboten werden.

– 128b: Eine Behandlung mit Antipsy-
chotika zu diesem Zweck soll nicht
angeboten werden.

– 128c:Wenn KVT nicht ausreicht und
attenuierte oder kurze psychotische
Symptome zunehmen, können Anti-
psychotika der zweiten Generation in
geringer Dosierung nach sorgfältiger
Risiko-Nutzen-Abwägung vorüberge-
hend zusätzlich zur Symptomreduktion
eingesetzt werden („off-label“).

Qualitätsindikatoren

DieQualitätsindikatorenwurdennicht neu
entwickelt, sondern aus der Leitlinie von
2019übernommen,dadieEvidenzprüfung
keineneuen indikatorgeeigneten Bereiche
für diese Zielpopulation ergab. Die Kon-
sensusgruppe entschied daher, das beste-
hende Set unverändert zu belassen. Das
zugehörige Statement 4 wurde als nicht
evidenzbasierter Expertenkonsens überar-
beitet. Mit starkem Konsens wurde fest-
gehalten, dass leitlinienbasierte Qualitäts-
indikatoren für die Schizophreniebehand-
lung als Instrument des Qualitätsmanage-
ments realisierbar sind.

Implementierung

Im Rahmen der Überführung in die MA-
GICapp wurde im G-BA-Innovationsfonds-
Projekt SISYPHOS (siehe Details im zitier-
ten Ergebnisbericht) der Implementie-
rungsstand der S3-Leitlinie Schizophrenie
untersucht. Dabei zeigte sich, dass künftig
berufsgruppenspezifische Maßnahmen
notwendig sind, um eine breite Anwen-
dung der Leitlinie in allen Professionen
zu erreichen. Konkret waren Kenntnis-
se bezüglich der Leitlinie an sich und
die Überzeugung der Notwendigkeit der
Anwendung vor allem bei Pflegefach-
personen und Mitarbeitenden in den
Komplementärtherapien nicht ausrei-
chend. Das Projekt zeigte zudem, dass
digitale zweiwöchentliche Frage-und-Ant-
wort-Formate sowie Kurzschulungen das
Leitlinienwissen deutlich verbessern. Für
die Nutzung der MAGICapp wurde ei-
ne gute Anwenderfreundlichkeit und ein
schneller Wissenszuwachs festgestellt. Vor
diesem Hintergrund ist im Rahmen der
Living-Revisionen die Entwicklung eines
Onlineschulungskonzepts geplant.

Schlussfolgerung

Die Überführung der S3-Leitlinie Schizo-
phrenie in ein Evidence Ecosystem und
in eine Living Guideline war ein großer,
aber notwendiger Schritt. Angesichts des
raschen Wissenszuwachses ist es kaum
noch vertretbar, Leitlinien über mehrere
Jahre unverändert zu lassen. Daher wird
die neue Leitlinie jährlich aktualisiert und
enthält zusätzlich ein Kapitel zu Neuent-
wicklungen, vor allem in der Pharmako-
therapie (8.22). In der aktuellen Version
wurden vier De-novo-Empfehlungen auf-
genommen. Künftig wird vor jeder Revi-
sion eine Bedarfsanalyse den konkreten
Anpassungsbedarf bestimmen.

Die digitale MAGICapp-Version ist für
viele Nutzerinnen und Nutzer neu, bietet
jedoch klare Vorteile: umfassende Such-
funktion, Vernetzung und Visualisierung
der Evidenz, Darstellung des „Evidence-
to-decision“-Frameworks sowie praxisna-
he Zusatzinformationen. Die vollständige
Überführung erforderte eine komplette
Neustrukturierung, die im G-BA-Projekt SI-
SYPHOS umgesetzt wurde. Dadurch ist die
PDF-Version weniger benutzerfreundlich;
dieNutzungderdigitalenVersionwirdaus-
drücklich empfohlen. Gleichzeitig bringt
die laufendeWeiterentwicklungderMAGI-
Capp auch technische Herausforderungen
mit sich.

Fazit für die Praxis

4 Die S3-Leitlinie Schizophrenie liegt nun
als jährlich aktualisierte Living Guideline
in MAGICapp vor; die digitale Version bie-
tet klare Evidenzgrade, Off-Label-Hinwei-
se und praxisnahe Zusatzinformationen.

4 Zentrale inhaltliche Neuerungen betref-
fen die Pharmakotherapie: Das langjähri-
ge Monotherapie-Diktum wurde vor dem
Hintergrund neuer Evidenz abgeschwächt
und besser in den Kontext der Behand-
lungsstufen gesetzt, Nebenwirkungs- und
Sicherheitsmonitoring (u. a. Gewichtszu-
nahme, Clozapin-assoziierte Risiken, Blut-
bildkontrollen) deutlich erweitert und
präzisiert.

4 Gewichtszunahme erfordert ab 3% eine
Intervention; Metformin bleibt bei >3%
stark empfohlen.

4 Psychoedukation, kognitive Remediation,
systemische Therapie, Bewegungsinter-
ventionen und Ergotherapie wurden in
ihrer Evidenz gestärkt und sollten regel-
haft angebotenwerden.
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4 Vier neue Empfehlungen wurden verab-
schiedet: digitale/technikgestützte Inter-
ventionen, achtsamkeitsbasierte Verfah-
ren, ACT sowie traumafokussierte PTBS-
Psychotherapie.

4 Berufsgruppenspezifische Implementie-
rungsstrategien und digitale Schulungs-
formate unterstützen die praktische An-
wendung der Leitlinie.
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Abstract

The new S3 guideline on schizophrenia (living) 2025

Background: On 15 October 2025, the revised S3 guideline on schizophrenia (living)
was published and transferred to the MAGICapp evidence ecosystem and will be
updated annually in the future.
Objective: This narrative review summarizes essential innovations and explains their
development.
Material andmethods:Newand revised recommendations andMAGICappbackground
information were extracted and summarized.
Results and conclusion: The guideline is now fully integrated into MAGICapp and
annually updated. Key changes include a downgrading of the recommendation for
antipsychotic monotherapy, a substantial expansion of guidance on adverse effect
monitoring and management and a strengthened emphasis on evidence-based
psychotherapeutic interventions, such as metacognitive training and systemic therapy.
Additionally, 4 new recommendations (digital/technology-assisted interventions,
mindfulness-based procedures, acceptance and commitment therapy [ACT], trauma-
focussed therapy for post-traumatic stress disorder [PTSD]) were implemented and 12
were removed. All chapters were comprehensively revised.
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Evidence Ecosystem · GRADE · Living guideline · Evidence-based medicine · Association of the
ScientificMedical Societies in Germany
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